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[bookmark: Empfänger]An das 
Landratsamt Rhön-Grabfeld
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Name
Str. 
PLZ Ort  
[bookmark: Briefdatum]Ort, den 18.05.2026

[bookmark: Betreff]Neufestsetzung eines qualitativen bzw. quantitativen Heilquellenschutzgebietes 
in den Gemarkungen Aubstadt, Ottelmannshausen, Herbstadt, Großeibstadt, Bad Königs-hofen i.Gr., Ipthausen, Eyershausen, Merkershausen, Althausen und Gabolshausen zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen „UrbaniHeilquelle“ (Heilwasserbrunnen 1) und „RegiusHeilquelle“ (Heilwasserbrunnen 2) der Stadt Bad Königshofen i.Gr. 
vor qualitativen bzw. quantitativen Beeinträchtigungen


Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin mit folgenden Grundstücken von der geplanten Ausweisung des Heilquellenschutzgebietes der Stadt Bad Königshofen i.Gr. betroffen:

	Flurnummer
	Gemarkung
	Grundstück mit Gebäude
	Zone

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




hiermit erhebe ich Einwendungen gegen die geplante Festsetzung beziehungsweise Erweiterung des Heilquellenschutzgebiets Bad Königshofen.
Die vorgesehene Schutzgebietsausweisung führt zu erheblichen Einschränkungen der Nutzung, Entwicklung und wirtschaftlichen Verwertbarkeit meines Eigentums. 
Jeder Eingriff muss verhältnismäßig sein und eine angemessene Abwägung zwischen Allgemeinwohl und Eigentümerinteressen befolgen.

1. Eingriff in das Eigentumsrecht

Die geplanten Schutzbestimmungen greifen erheblich in mein geschütztes Eigentum ein.
Insbesondere sind Einschränkungen zu erwarten hinsichtlich (auf eigene Situation anpassen):

· baulicher Veränderungen und Erweiterungen,
· energetischer Sanierungen,
· Garagen-, Carport- oder Nebengebäude,
· Heizungsmodernisierung,
· Garten- und Grundstücksnutzung,
· Versiegelung und Umgestaltung von Flächen,
· zukünftiger Wert- und Nutzungsmöglichkeiten.

Für mich als Eigentümer von Wohnhaus/Wohnungen bedeutet dies erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Investitionen und der langfristigen Nutzbarkeit des Eigentums.

2. Unverhältnismäßiger Eingriff

Insbesondere widerspreche ich folgenden Auflagen im § 3 der geplanten Wasserschutzgebietsverordnung: (jeweils Nummer sowie quantitative/qualitative Verordnung angeben und kurze Begründung ergänzen und auf die eigene Situation präzisieren)

Qualitative Verordnung

· Nummer 2.2/2.3. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
[bookmark: _GoBack]Ich betreibe eine Anlage zum Lagern von Diesel und zum Betanken von Fahrzeugen/Flüssigdünger/ besitze einen Heizöltank mit _________Liter Fassungsvermögen.
Ich erwarte, dass entweder keine neuen Prüfpflichten durch die Verordnung eingeführt werden oder dass die Aufwendungen für solche Prüfungen, die nur wegen der Wasserschutzgebietsverordnung notwendig werden, übernommen werden.

· Nummer 2.6. Erdwärmenutzung
Ich beabsichtige die Nutzung einer Wärmepumpe mit Erdwärmenutzung bzw. möchte mir die Möglichkeit einer solchen Nutzung künftig offenhalten.
Nur tiefreichende Eingriffe verboten
Ich erwarte, dass bestehende oder künftig technisch sichere Formen der Erdwärmenutzung nicht pauschal ausgeschlossen werden oder dass für unzumutbare Einschränkungen ein angemessener Ausgleich erfolgt.

Nummer 3.5. Regenwasserversickerung
Ich leite Niederschlagswasser über Versickerungsanlagen auf meinem Grundstück ab bzw. plane dies künftig.
Ich erwarte, dass bestehende Entwässerungskonzepte weiter genutzt werden dürfen und keine unverhältnismäßigen Zusatzkosten durch Umbauten oder neue Anforderungen entstehen. 
Eine flächenhafte Versickerung über den bewachsenen Oberboden ist nicht möglich

· Nummer 3.8. Abwasseranlagen, Kleinkläranlagen
Ich betreibe eine Kleinkläranlagen und/oder Abwasseranlage.
Ich erwarte, dass entweder keine neuen Prüfpflichten durch die Verordnung eingeführt werden oder dass die Aufwendungen für solche Prüfungen, die nur wegen der Wasserschutzgebietsverordnung notwendig werden, übernommen werden.

· Nummer 5.1. Bauliche Anlagen
Ich möchte mein Wohnhaus, meine Garage, Hoffläche oder sonstige bauliche Anlagen künftig erhalten, erweitern oder erneuern können.
Ich erwarte, dass meine Bau- und Sanierungsmaßnahmen weiterhin möglich bleiben und keine unverhältnismäßigen Einschränkungen oder Mehrkosten durch zusätzliche Anforderungen entstehen.

· Nummer ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




3. Wertminderung und wirtschaftliche Nachteile

Die Festsetzung des Heilquellenschutzgebiets kann zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen.
Hierzu zählen insbesondere (auf eigene Situation anpassen):

· Wertminderung des Eigentums,
· erschwerte Verkäuflichkeit,
· Unsicherheiten bei Finanzierung und Beleihung,
· Einschränkungen bei Modernisierung und Ausbau,
· zusätzlicher Genehmigungsaufwand,
· mögliche Folgekosten durch Auflagen.

Diese wirtschaftlichen Auswirkungen wurden nach meiner Auffassung nicht ausreichend berücksichtigt. 
In allen Fällen müssen aber Mehraufwendungen, die nur wegen der Wasserschutzgebietsverordnung notwendig werden, ausgeglichen werden.

Vor diesem Hintergrund beantrage ich (auf eigenen Text spezifizieren):
1. die alte Schutzzone beizubehalten. 
2. die Auflagen zu überarbeiten
4. die Prüfung milderer und verhältnismäßigerer Maßnahmen.


Mit freundlichen Grüßen


_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift
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